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«Das Sparprogramm der Regierung
wird zum Prüfstein für die Koalition»
Globale Finanzkrise, wirtschaft-
licherAbschwung, Neupositio-
nierung des Finanzplatzes und
daraus resultierende Ertragsaus-
fälle des Staates – im «Vater-
land» Interview erklärt Regie-
rungschef KlausTschütscher,
wie er die Folgewirkungen
dieser Ereignisse einschätzt.

Interview: Heribert Beck

Herr Regierungschef, Liechtenstein be-
findet sich aus Sicht der Staatsfinanzen
in keiner beneidenswerten Lage, denkt
man an die spärlicher fliessenden Ein-
nahmen, den grossen Anteil gebundener
Ausgaben und das immer wieder zum
Vorschein kommende Anspruchsden-
ken. Wie gehen Sie die Haushaltsanie-
rung an?
Regierungschef Klaus Tschütscher:
Die Regierung hat auf die ungewohnte
Situation unseres Staatshaushalts be-
reits im vergangenen Jahr mit einer
schonungslosen Finanzplanung und
einem alle Bereiche erfassenden Sa-

nierungsprojekt reagiert. Damit wol-
len wir den strukturellen Sanierungs-
bedarf von jährlich 160 Millionen
Franken bis zum Ende des fünfjähri-
gen Planungszeitraums konsolidieren.
Es ist unser erklärtes Ziel, mit dem
Voranschlag für das Jahr 2015 den
Landeshaushalt wieder mit den Eck-
werten des Finanzleitbildes in Ein-
klang zu bringen und die Reserven des
Landes nicht unter eine Jahresausga-
be von rund einer Milliarde Franken
sinken zu lassen.

Dass man sich mit Sparen schwertut,
zeigten die gemischten Reaktionen auf
die ersten Vorlagen und Massnahmen
der Regierung. Wie gehen Sie mit Äus-
serungen um, dass die Regierung am
falschen Ort spart?
In der Situation, in der sich unser
Staatshaushalt derzeit befindet, gibt
es für eine verantwortungsvolle Fi-
nanzpolitik keineAlternative zum an-
gesagten Sparkurs der Regierung,
auch wenn dieser zum Teil wehtut.
Sparen bedeutet, dass wir ausgewo-
gen und ohne Tabus alle Leistungen
mit finanziellen Konsequenzen für
das Land unter die Lupe nehmen müs-
sen. Dort, wo es bereits vor der Be-
handlung des strukturellen Haushalts-

berichts an der Landtagssitzung vom
kommenden Juni möglich war, haben
wir schon zahlreiche konkrete Einzel-
massnahmen gesetzt. Damit kommen
wir den Vereinbarungen im Koaliti-
onsvertrag nach, weil wir das Ziel ei-
nes ausgeglichenen Staatshaushalts
mittelfristig nur erreichen können,
wenn wir alle Ausgabenkategorien in
die Sanierung einbeziehen. Eine Ro-
sinenpickerei nach dem Motto, dass
man in allen anderen Bereichen spa-
ren soll, nur nicht im eigenen, können
wir uns aufgrund der Dimension des
Fehlbetrags schlicht und einfach nicht
leisten.

Sie haben die Koalition angesprochen,
die einen ausgeglichenen Staatshaus-
halt als gemeinsames Ziel definiert hat.
Wie erklären Sie sich, dass bei der Be-
handlung der ersten Vorlagen mit Ein-
sparungen im Landtag die notwendige
Entschlossenheit teilweise fehlte?
Ich denke nicht, dass es den Landtags-
abgeordneten an der notwendigen
Entschlossenheit fehlte. Dass wir un-
seren Haushalt in Ordnung bringen
müssen, sollte für beide Koalitions-
partner ausser Frage stehen. Nur über
dasWie müssen wir uns offenbar noch
einigen. Dazu braucht es jedoch ein-
deutig ein Mehr an politischerVerläss-
lichkeit. Denn schliesslich handelt es
sich beim Sparen ja nicht um Neben-
sächlichkeiten. Die Regierung wollte
der politischen Auseinandersetzung
mit diesemThema im Landtag auch in
keiner Weise vorgreifen. Aber wir
mussten aufgrund der Dimension der
sich abzeichnenden Defizite rasch rea-
gieren. Damit haben wir auch ein Zei-
chen gesetzt, dass es mit Lippenbe-
kenntnissen nicht getan ist.

Betrachten Sie die Ablehnung der Vor-
lage zur Abänderung der Kindersubven-
tionen nach dem Wohnbauförderungs-
gesetz somit nicht generell als ein Sig-
nal gegen die doch weitgehenden Spar-
pläne der Regierung?
Auf keinen Fall. Ich habe mich für die
Vorlage eingesetzt, weil sie materiell
richtig war und auch dem Grundsatz
der Regierung entsprach, bei den Ein-

sparungen in allen Bereichen mit glei-
chen Ellen zu messen. Man kann bei
einer einzelnenVorlage immer unter-
schiedlicher Ansicht sein, sollte dabei
jedoch die übergeordnete Zielset-
zung der strukturellen Haushaltssa-
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nierung von 160 Millionen Franken
nicht aus den Augen verlieren.

Haben die bisher im Landtag geführten
Diskussionen einen Einfluss auf die
Ausgestaltung der weiteren Sparvorla-
gen?
Wie gesagt, ging es der Regierung bei
den bisherigen Sparvorlagen darum,
kurzfristig mögliche Massnahmen be-
reits umzusetzen, wie wir das auch
mit dem Personalstopp in der Landes-
verwaltung und dem Zurückfahren
verschiedener Positionen des laufen-
den Sachaufwands getan haben. Für
die künftige Meinungsbildung wird es
hilfreich sein, dass wir dem Landtag
mit einem umfassenden Regierungs-
bericht im Juni einen dezidierten
Überblick verschaffen, damit er in ei-
ner gesamtheitlichen Betrachtung die
ausgemachten Sparpotenziale in den
einzelnen Kostenblöcken noch besser
beurteilen und sich dazu äussern
kann. Ich erachte diese Grundsatzde-
batte vor der Behandlung von weite-
ren, insbesondere grossen Sparvorla-
gen als notwendig, damit die Regie-
rung zielgerichtet und unter Respek-
tierung der Finanzhoheit des Land-
tags die Haushaltsanierung umsetzen
kann.

Wie muss man sich den Ablauf der
Haushaltsdebatte im Juni konkret vor-
stellen?

Die Regierung wird dem Landtag auf-
zeigen,wie die notwendige Reduktion
der Staatsausgaben bewerkstelligt

werden kann. Die Debatte soll die
Leitplanken legen für die Erreichung
der finanzpolitischen Ziele, zu denen
sich beide Koalitionspartner bekannt
haben. Die Regierung strebt einen po-
litischen Grundkonsens bei den Sa-
nierungsschwerpunkten an, so insbe-
sondere bei den zahlreichenTransfer-
zahlungen des Staates, der Beteili-
gung des Staates an den Gesundheits-
kosten oder aber der Gestaltung und
Höhe der künftigen Finanzzuweisun-
gen an die Gemeinden. In diesen po-
litischen Fragen soll der Landtag seine
Verantwortung wahrnehmen und die
Vorgaben für die Umsetzung des Sa-
nierungsprogramms mit definieren.

Wie realistisch ist das Erreichen eines
Grundkonsenses, wenn man sich die
diesbezüglich zutage getretenen unter-
schiedlichen Auffassungen quer durch
die Fraktionen vor Augen führt?
Die Meinungsvielfalt und das gemein-
same Ringen nach den besten Lösun-

gen zeichnet unsere Demokratie aus.
Die Mehrheiten im Landtag richten
sich heute nicht mehr zwingend nur
nach der Fraktionsstärke. Das ist das
Ergebnis einer Politik, die sich der Sa-
che und nicht zementierten Machtver-
hältnissen verpflichtet fühlt. Mit dem
Anspruch, dass wir gemeinsam mehr
bewegen können, haben sich vor ei-
nem Jahr die Mehrheitsverhältnisse
zugunsten der VU verändert. Das
neue Koalitionsverständnis kommt
auch in solchen Abstimmungsergeb-
nissen zum Ausdruck. Ich habe Res-
pekt vor der persönlichen Haltung
vonAbgeordneten, die sich der Sache
verpflichtet fühlen und aus Überzeu-
gung eine Meinung vertreten, auch

wenn sie einmal von der jeweiligen
Fraktionsmehrheit abweicht. Ich bin
aber überzeugt davon, dass wir in den
entscheidenden Fragen einen gemein-
samen Nenner finden müssen. Dazu
zähle ich die dringend notwendige Sa-
nierung unseres Staatshaushalts, die
zum Prüfstein für das Funktionieren
der Koalition werden wird.

«Rosinenpickerei
können wir uns
nicht leisten»

«Es braucht mehr
politische
Verlässlichkeit»

«In allen Bereichen
mit gleichen Ellen
messen»

«Wir müssen den
gemeinsamen
Nenner finden»

LESERBRIEFE

Der bedenkliche
Unterschied

Im «Vaterland» standen am Dienstag
zweiArtikel nebeneinander. Im einen
begründete Regierungschef Tschüt-
scher die Ablehnung der Förderung
des Weltpfadfindertreffens in Liech-
tenstein in Höhe von CHF 80 000.–,
im anderen begründete Regierungsrä-
tin Frick die Genehmigung eines För-
derbeitrages von CHF 65 000.– für ei-
nen Dokumentarfilm über einen sich
auf der Flucht befindlichen Verbre-
cher. Die Verbrecherlaufbahn des
Heinrich Kieber ist doch noch gar
nicht am Ende, da wird noch viel In-
teressantes zutage kommen!

Tschütscher führt die finanzielle
Schieflage des Staates zur Begrün-
dung an. Von Frau Frick erfährt man
mittwochs, dass sie als Kulturministe-
rin gar nicht zuständig wäre, sondern

die Kulturstiftung Liechtenstein. Es
wird doch nicht so sein, dass eine pri-
vate Stiftung staatliche Fördermittel
verteilt?! Jedenfalls fand diese Stif-
tung die «legendenfreie Darstellung
der Person Heinrich Kieber» förde-
rungswürdig, als einen Beitrag zur
Geschichtsschreibung. Frick und
Tschütscher sollten einmal nachlesen,
welchen wichtigen Beitrag zur Erhal-
tung Liechtensteins die Pfadfinder im
ZweitenWeltkrieg geleistet haben. Im
Jamboree kommen Hunderte Pfadfin-
der aus allerWelt nach Liechtenstein –
einen grossartigeren Anlass, um
Liechtenstein sympathisch zu präsen-
tieren, gibt es kaum. Die Pfadfinder
sollten ein Spendenkonto einrichten;
die positiven Kräfte im Land müssen
angesichts schwieriger Zeiten wieder
enger zusammenrücken!

Die Förderung des Jamboree hätte
Liechtenstein zur Ehre gereicht. Die
staatliche Förderung eines privaten

Films über einen Verbrecher tut das
nicht! Der Film wird für das Ausland
sehr relevant sein!

Wolfgang Bayer, Bühl 61, Gamprin

Richtigstellung
Zu dem Artikel «Zwischen Hoffnungs-
losigkeit und Gesetz» im «Liechten-
steiner Vaterland» vom 28. April
2010.

Zu dem oben genanntenArtikel sind
nachstehende Fakten richtigzustel-
len:

Wie aus einem Gutachten des
UN-Flüchtlingshochkommissariats
(UNHCR) vom 12.4.2010 hervorgeht,
besteht für Asylwerber keine völker-
rechtliche Pflicht, im erstmöglichen
Land auf der Durchreise um Asyl an-
zusuchen. Insbesondere stellt dieser

Umstand für sich allein keinen Grund
dar, die materielle Prüfung eines An-
trages zu verweigern, d. h. die Unter-
suchung, ob Asylgründe vorliegen
oder nicht. Vorliegendenfalls sind in
keinem einzigen Fall die Asylanträge
überhaupt materiell geprüft worden.

Nach den weiteren Ausführungen
des Gutachtens vom 12.4.2010, wel-
ches ausdrücklich auf Liechtenstein
Bezug nimmt, kann die Rückführung
in ein Drittland nur dann erfolgen,
wenn im Einzelfall gewährleistet ist,
dass der Asylwerber in diesem Land
die Möglichkeit hat,Asyl zu beantra-
gen und zu bekommen. Ein Nichtein-
tretensentscheid darf nur aufgrund ei-
nes Abkommens erlassen werden,
welches sicherstellt, dass das Asylge-
such im Drittland geprüft wird. Dieser
vom UNHCR geforderten Vorausset-
zungen sind im vorliegenden Fall
nicht gegeben.

Die Behörde wird mit den Worten

zitiert: «Ein Zweitasyl kommt nicht
infrage.» Der Amtsleiter sei über-
zeugt, dass die meisten Asylwerber
bereits in einem anderen europäi-
schen Land umAsyl angesucht haben.
Hierzu ist zu bemerken, dass es sich
bei der Frage, ob bereits in einem an-
deren Land ein Asylantrag gestellt
wurde, um einen überprüfbaren Sach-
verhalt handelt und nicht um eine Fra-
ge des persönlichen Glaubens.

Nicht unerwähnt soll in diesem Zu-
sammenhang bleiben, dass zusätzli-
che Schikanen, wie dasVerbot des Be-
suchs eines (ohnehin stattfindenden)
Deutschkurses und der Entzug des
Busabos weder eine rechtliche noch
finanzielleAngelegenheit ist, sondern
eine Frage des menschlichen Anstan-
des.

Dr. Sigrid Launois, Im Quäderle 11,
Vaduz


